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Dcrs Wote FìvoìtJ
-7 XI

Insertionspreis!
<per einspaltige Pctitzeile):

Für die Schweiz 30 Ct.
Für das Ausland 40 „

Reklamen:
1 Fr. — per Redaktionszeile.

Abonnement:
Für die Schweiz: jährlich S Fr,, halb-

jährlich i Fr. 75.

Für das Ausland: jährlich t Fr,, halb-
jährlich 2 Fr. —

Preis der einzelnen Nummer 20 Cts.
ix à. I i ^

Offizielles Organ und Eigentum
drs schweiz. Centralverrins vom Koten Kreuz, des schioeiz. Militöchnitiitsvereins

und des schweizerislljen Somariterdundes.

K o r r e s p o n d e n z btatt sûr K r g n k c nv r r eine und K ra n k e n m o b iti c n m a g a i ne

D-sHHMZ Evscizeint crm 1. und 13. jeden Mounts.
Redaktion: Schweizerisches Ccntralsckretariat fur freiwilligen Sanitätsdienst (vr. W. Sahli), Bern.

Annoncen nehmen entgegen die Administration in Zürich und die Buchdruckerei Schüler K Cie. in Viel.

Dns eidgennffisrize Uerfielzerungsmerlr
(Kranken-, Unfall- nnd Militär-Pcrsichcrung).

Das „Rote Kreuz" ist kein politisches Blatt, in seinen Spalten findet die Partei-
Politik nicht Raum; die Redaktion will hierin keine Änderung eintreten lassen. Wenn sie

trotzdem mit dieser Nummer die Besprechung eines Gesetzes beginnt, welches dem Schweizer-
Volk in einigen Wochen zur Abstimmung vorgelegt wird, so thut sie es nicht, um zu „poli-
tisiercn", sondern in der festen Überzeugung, daß ein Blatt, welches das Organ aller Be-
strebungen ans dem Gebiete der freiwilligen Hülfe sein will, nicht schweigen darf bei der

Diskussion über eine Gesetzcsvorlage, welche von so außerordentlicher Wichtigkeit ist für die

Krankenpflege, die Unfallverhütung und die ganze Entwicklung des Gesundheitswesens in
der Schweiz.

Der Artikel 223 des Gesetzes bestimmt: „Der Bund leistet angemessene Bei-
träge z u r För der u n g d e r B e st r e b n n g cn für cr ste Hülfe bei U n glücksfällen "

(Samaritcrwescn).
Schon diese einzige, für die Entwicklung unserer Bestrebungen so außerordentlich wich-

tige Bestimmung des Versichcrungsgesetzes rechtfertigt es ohne weiteres, wenn das Organ
des Samariterwescns nicht achtlos vorbeigeht an einem Werk, das nach unserer Überzeugung
berufen ist, eine gewaltige nnd segensreiche Umwälzung fast in allen Verhältnissen der
leidenden Menschheit anzubahnen.

Wir begnügen uns für heute, die Hauptbcstimmungen des Versichernngsgcsetzcs ganz
knapp wiederzugeben.

I. Tie Kranken- nnd Unfallversicherung.

Was will und soll die eidgenössische Versicherung?
Den bisherigen, nur beschränkt geltenden Schutz gegen Verarmung durch die Haft-

pflichtgesctze ausdehnen ans die ganze arbeitende Klasse (Arbeiter nnd Dienstboten), den Ar-
beitgeber von der heule bestehenden Gefahr, durch die Anwendung der Haftpflichtgesetze
ruiniert zu werden, befreien, die Wohlthat der Versicherung aber auch über die haftpflichtigen
Arbeitgeber nnd den Arbeiter hinaus weitesten Volkskreisen zugänglich machen, seien sie nun
selbständig oder unselbständig Erwerbende. Die eidgenössische Versicherung ist Volks-, nicht
Klassenversicherung, zumal die Krankenversicherung.
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Versichert, obligatorisch versichert ist:
der unselbständig Erwerbende, aber auch der selbständig Erwerbende, sofern die betreffende
Landesgegend sich in diesem Sinne in einer' Volksabstimmung ansspricht. Das ist die obli-
gatorische Versicherung gegen Krankheit und Unfall. Mit dieser verbunden ist die freiwillige
gegen Krankheit. Die obligatorische und die freiwillige ist Schutz gegen Beeinträchtigung der

Arbeitstüchtigkeit, sie gibt Krankenpflege und Krankengeld, d. h. Ersatz für Lohnansfall. Dazu
nun noch die Halbvcrsicherung, welche ans nicht arbeitende Kreise (Invalide, kleine
Rentiers, Hansfrauen, Kinder u. s. w.) berechnet ist; sie gewährt nur ärztliche Pflege.

Die eidg. Versicherung ist oder wird im Laufe der Zeit Volksversicherung.
Was leistet die Krankenversicherung?

Ein Jahr lang unentgeltliche Krankenpflege; Wöchnerinnengcld; im Todesfall 20 bis
40 Fr. Sterbegeld; ein Jahr lang werden zum mindesten 60"/« bis auf zwei Drittel des

Verdienstes, in besonders schweren Fällen der volle Verdienst während der Krankheit weiter
ausbezahlt; es ist das Krankengeld, welches weder gepfändet noch abgetreten werden darf,
die Rechte der Armcnbehörden vorbehalten.

Diese Leistungen werden durch die Krankenkasse des betreffenden Kreises, die Kreis-
krankenkasse, welche von den Beteiligten selber verwallet wird, ausgerichtet. Auch die heute
schon bestehenden Krankenkassen, sogenannte freie Kassen, können die praktische Ausführung
der Versicherung übernehmen.

Was leistet die Unfallversicherung?
Dieselbe ist nur obligatorisch, nicht auch freiwillig, nnr Voll-, nicht auch Halbvcrsiche-

rung. Jedoch kann sich der prämienpflichtige Arbeitgeber (Fabrikant, Handwerksmeister, Land-
wirt u. s. w.) mit gleichen Rechten und Pflichten ausnahmsweise freiwillig gegen Unfall
versichern lassen. Alle obligatorisch gegen Krankheit Versicherten sind auch obligatorisch gegen
Unfall versichert.

Ohne zeilliche Beschränkung (über ein Jahr hinaus) unentgeltliche Krankenpflege und
Krankengeld (wie bei der Krankenversicherung) bis zur Wiederherstellung. Bleibt ein dauernder
körperlicher Nachteil: jährliche lebenslängliche Invalidenrente von 60 bis 100 des mut-
maßlich entgehenden Jahresvcrdieustes. Im Todesfall: 20 bis 40 Fr. Sterbegeld, ferner die

Hinlerlassenenrente. Die Witwe erhält 30 °/o Jahresverdienst des Verstorbenen, der Witwer
20 °/o, im Maximum 50 °/o des Jahresverdienstes. Eine Pfändung ist nicht statthaft. Die
Rente wird in Monatsraten durch die Post ausbezahlt.

Die Unfallversicherung funktioniert durch eine centrale Anstalt, deren Inspektoren und
durch die Kreiskrankenkasse der Krankenversicherung. Grobe Fahrlässigkeit und vorsätzliche
Herbeiführung des Unfalles haben Kürzung bis auf 50 °/o, eventuell Verlust der Leistungen
der Kranken- und Unfallversicherung zur Folge.

Simulation, d. h. fälschliches Vorschützen einer Krankheit oder eines Unfalles ver-
pflichtet zum Ersatz bezogener Leistungen, hat die Auflage eines Strafgeldes zur Folge und
macht strafrechtlich wegen Betruges verantwortlich.

Ein Arbeitgeber, welcher für einen Arbeiter eine Unfallprämie zahlt, haftet nur, im
Falle der Unfall durch seine Arglist oder grobe Fahrlässigkeit, eventuell diejenige des Geschäfts-
führers herbeigeführt wurde.

Die Unfallversicherung umfaßt nicht nur Betriebs- (Arbeits-) Unfälle, sondern alle
Unfälle.

Was kostet's? Wer zahlt?
1. Krankenversicherung. Erstens zahlt der Staat, der Bund nämlich, einen Rappen

per Tag und Kopf eines jeden Versicherten; den Rest der Krankenversicherung bestreiken Ar-
beitgeber (Dienstherr) und Arbeiter (Dienstbote) zu gleichen Teilen, im Verhältnis zur Lohn-
höhe, im Maximum 4 Prozent des Lohnes. Es werden zehn Lohnklassen unterschieden. Es
bezahlen per Jahr:

Arbeitgeber u. Arbeiter der Bund Total
bei Fr. 1.— Taglohn je Fr. 4. 50 Fr. 3. 65 Fr. 12.65

/, „ 1- 50 „ 6.75 „ 3. 65 „ 17.15
H

» „ 9. — „ 3. 65 21.65
„ 2.50 „ 11-25 „ 3. 65 „ 26.15
^ Z „ „ 13.50 „ 3. 65 „ 30.65
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Arbeitgeber u. Arbeiter der Bund Total

bei Fr. 3. 50 Taqlohn je Fr. 15. 75 Fr. 3. 65 Fr. 35. 15
4. „ 18.— „ 3. 65 „ 39. 65

„ „5. — „ „ 22.50 3.65 48. 65

„ „ 6.- 27.- „ 3. 65 „ 57- 65

„ „7. 50 „ „ „ 33.75 „ 3. 65 71.15
2. Unfallversicherung. Der Bund, der Staat, zahlt außer den gesamten Ver-

waltungskostcn der Prämie, der Arbeitgeber und der Arbeiter '/», Die Höhe der

Prämie bestimmt sich hier nicht nur nach der Lohnhöhe, wobei auch Kost und Logis
mitberechnet werden, sondern auch durch die Unfallgefahr der betreffenden Berufsarbeit. Bei
mittlerer Unfallgefahr beträgt die Prämie 2 °/o des Tageslohnes; es bezahlen per Jahr:

der Arbeitgeber der Arbeiter der Bund Total
bei Fr. 1.— Taglohn Fr. 3.60 Fr. 1.20 Fr. 1. 20^- 6. —
„ „ 1-50 „ 5.40 1.80 „ 1. 80^ 9. —

2.- 7.20 2.40 „ 2.40^12.—
„ 2. 50 9.- „ 3.- 3. ——15. —
„ „ 3. — 10. 80 „ 3.60 „ 3.60^18.—
„ „ 3. 50 12.60 4.20 „ 4. 20--21.—

4. — 14.49 4.80 4.80^24.—
„ 6. — „ 18.- „ 6. 6.-^28.80

„ „ 6.- 21. 60 7.20 „ 7.20^36.—
„ „ r.50 „ „ 17.- 9.— „ 9.-^45.—

Bei geringer Unfallgefahr beträgt die Jahresprämic '/P bei mittlerer 2 und bei hoher
Unfallgefahr 4 Lohnprozente. Die Gcsamtkostcn der eidgenössischen Versicherung bewegen sich
bei 1—4 Fr. TagcSlohn zwischen 13 Fr. 80 und 55 Fr. 2V, soweit sie Arbeitgeber und
Arbeiter auffallen, und zwar zu einem starken Drittel dem Arbeiter und zwei schwachen
Dritteln dem Arbeitgeber.

Die Rechtspflege.
Für die Krankenversicherung bestehen Kreisschiedsgcrichte (3 Mann) mit mündlichem

und unentgeltlichem Verfahren. Obere Instanz das Bnndesversicherungsgericht (7 Mitglieder),
welches überdies die Streitfälle der Unfallversicherung entscheidet, auf Bnndeskostcn.

II. Die Militarversichernng.

Versichert ist die ganze schweizerische Miliz, das Jnstruktionskorps, die Mitglieder frei-
williger Schicßvereine, welche der Armee angehören, die Teilnehmer am militärischen Vor-
unterricht, Zeiger u. s. w. gegen Krankheit und Unfall im Dienst.

Leistungen: Freie Verpflegung und Behandlung bis zum Eintritt der Arbeitsfähigkeit,
Auszahlung des Soldes, solange der Dienst dauert, und Krankengeld (3 Fr. für Soldaten
und Unteroffiziere, 5 Fr. für Offiziere) während 30 Tagen nachher; für jeden folgenden
Tag 70 Prozent des Tagesverdienstes als Jnvalidcnpension (bis 100 Prozent).

Im Todesfall: 40 Fr. Sterbegeld an Hinterlassene, 40 Prozent des Jahresverdienstes
als jährliche Pension an die Witwe, 25 Prozent an jedes Kind bis zum zurückgelegten 16.
Altersjahr (35 Prozent, sofern es auch die Mutter verliert oder verloren hat); total nicht
über 65 Prozent des Jahresverdienstes. Der Bund zahlt alles, die Versicher-
ten nichts.

Das eidg. Versicherungsgcsetz ist auf den Gedanken der Solidarität der gesamten
Bürgerschaft beiderlei Geschlechts gegründet, auf die Solidarität der Interessen der Arbeit,
des Arbeitgebers nnd des Arbeiters vor allen. Die eidg. Versicherung adelt die Arbeit, indem
sie dieselbe in der Kranken- und Unfallversicherung einmal allseitig zur Tragring der Lasten
in gerechter Weise heranzieht nnd sodann auch die Wohlthaten nach demselben Maßstab zu
teil werden läßt.

Die Militärversichcrung dagegen gibt dem Bürger nur, sie verlangt nichts, ist ja der

Dienst als solcher schon ein recht fühlbares Opfer. Der Schweizer Wehrmann wird sie freudig
begrüßen und darum auch die Lasten der Sicherstellnng auf kranke und arbeitslose Tage in
Kauf nehmen, beide im Zeichen des: „Einer für alle und alle für Einen!"
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